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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16.07.2021 

Grundsatzerklärung 

 
Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die mit unserer globalen Geschäftstätigkeit verbunden ist und verpflichten uns, unsere Geschäfte in einer 
ethisch und sozial verantwortlichen Art und Weise zu führen. 
 
Mit unserem Produktionsstandort in Deutschland und zahlreichen Vertriebsbüros weltweit verfügt Menzel Elektromotoren GmbH über ein globales 
Netzwerk, das zahlreiche Kunden weltweit beliefert. 

 
Die Einhaltung von Menschenrechten und Sozialstandards sowie die Gewährleistung angemessener Arbeitsbedingungen auch aus umweltpolitischer 
Sicht sind von zentraler Bedeutung, und das nicht nur in Bezug auf unsere Mitarbeiter, sondern auch innerhalb unserer gesamten 
Wertschöpfungskette. 
 

Um der Verantwortung zum Schutz der Menschenrechte gerecht zu werden, setzt Menzel Elektromotoren GmbH die Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte der Vereinten Nationen mit dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte von 2016 (Nationaler Aktionsplan) in der 

Bundesrepublik Deutschland um. Dort ist die Erwartung formuliert, mit Bezug auf ihre Größe, Branche und Position in der Lieferkette in angemessener 

Weise die menschenrechtlichen Risiken in ihren Liefer- und Wertschöpfungsketten zu ermitteln, ihnen zu begegnen, darüber zu berichten und 

Beschwerdeverfahren zu ermöglichen. 

 

Der Nationale Aktionsplan ist hierbei ein erster sehr wichtiger Schritt. Zentral für seine erfolgreiche Umsetzung sind ein einheitliches Verständnis von 

Inhalt und Umfang der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und deren breite Verankerung in unternehmensinternen Prozessen. 

 

Durch dieses Gesetz werden in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Unternehmen wie die Fa. Menzel Elektromotoren GmbH ab einer bestimmten 

Größe verpflichtet, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung international anerkannter Menschenrechte durch die 

Implementierung der Kernelemente der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht besser nachzukommen. Auch wenn dieses Gesetz zunächst nur für 

Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter und ab dem 01.04.2024 für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiter gilt und Menzel Elektromotoren GmbH deutlich 

weniger als 1.000 Mitarbeiter hat, so sehen wir uns sich hierzu ethisch und moralisch verpflichtet und setzen ein weiteres positives Zeichen. Dadurch 

sollen zum einen die Rechte der von Unternehmensaktivitäten betroffenen Menschen in den Lieferketten gestärkt, zum anderen den legitimen 

Interessen der Unternehmen an Rechtssicherheit und fairen Wettbewerbsbedingungen Rechnung getragen werden. 

 
Wir kommunizieren mit allen unseren Geschäftspartnern, keine Verletzung der internationalen Menschenrechte zu begehen. 
 
Mit einem klaren Fokus auf unsere Lieferanten existiert ein weltweit geltender Verhaltenskodex bezüglich der Einhaltung der folgenden Grundsätze: 
 

 

• Einhaltung und Respektierung der Menschenrechte 

• Ausschluss von Zwangs- oder Pflichtarbeit 

• Verbot von Kinderarbeit 

 

Diese Berücksichtigung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte als Teil unserer Firmenphilosophie trägt dazu bei, dass alle Beteiligten in der gesamten 
Lieferkette verantwortungsvoll handeln. 

 
Wir führen jährlich eine Lieferantenbewertung durch. Wir überprüfen ständig die von uns definierten Anforderungen. 
 
Die Zulieferer werden regelmäßig von Mitarbeitern der Menzel Elektromotoren GmbH besucht. 
 
Bislang gibt es keine Informationen oder Beweise für Fälle, die darauf hindeuten, dass die Fa. Menzel Elektromotoren GmbH in 
Menschenrechtsverletzungen verwickelt ist oder war. 

 
Hennigsdorf, 01.01.2024 

 

 
_________________________                                                                                          ____________________________ 
Mathis Menzel, Geschäftsführer      Dirk Achhammer, Geschäftsführer 


